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10.2 Eindämmung illegaler Betätigung 

Im Hinblick auf das am 06.09.2001 in Kraft getretene Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung 
im Baugewerbe vom 30.08.2001 ist durch den AN beim zuständigen Finanzamt eine Freistellungs-
bescheinigung zu erwirken und dem AG mit Vertragsabschluß vorzulegen. 

10.3 Weitergabe von Leistungen (§ 3 SächsVergabeG) 

Für die Weitervergabe von Leistungen an Nachunternehmer gilt § 3 SächsVergabeG vom 14.03.13 
ausdrücklich und auch abweichend zu Regelungen der VOB/A, VOB/B Ausgabe 2016 und bezug-
nehmend Folgegesetze und Vorschriften. 

10.4 Lohngleitklausel (§ 2) 

Eine Lohngleitklausel wird nicht vereinbart. 

10.5 Stoffpreisgleitklausel (§ 2) 

Eine Stoffpreisgleitklausel wird nicht vereinbart. 

10.6 Preisbemessungsklausel (§ 2) 

Eine Preisbemessungsklausel wird nicht vereinbart. 

10.7 Vergütung bei Massenänderung (§ 2 Nr. 3) 

Die Einheitspreise sind Festpreise für die Dauer der Bauzeit und behalten auch dann ihre Gültigkeit, 
wenn Massenänderungen i. S. von § 2 Nr. 3 VOB/B eintreten. 

10.8 Vergütung bei geändertem Bauentwurf (§ 2 Nr. 5) 

Ein Anspruch auf Änderung der Vergütung nach § 2 Nr. 5 VOB/B besteht nur dann, wenn der AN 
den Anspruch dem AG angekündigt hat, bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt. 

10.9 Bauwasser, Baustrom, sonstige Anschlüsse (§ 4) 

Kosten für die Schaffung aller erforderlichen Anschlüsse sowie für den Verbrauch an Bauwasser 
und Baustrom sind durch die Vertragspreise abgegolten. 

10.10 Bautagesberichte (§ 4) 

Der AN hat Bautagesberichte nach dem Formblatt-KEFB Bautgber - arbeitstäglich zu führen und 
dem AG oder dem für die Objektüberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spätestens wö-
chentlich zu übergeben. 

10.11 Baustelleneinrichtungsplan (§ 4) 

Der AN hat dem AG vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzu-
legen. 
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